
BK/O (Berlin Kommandantura Order) (47)/50 
Interalliierte Kommandantur der Stadt Berlin Abschrift: BK/O (47) 50 v. 21. Februar 1947 

 

Betrifft: Angelegenheiten das unter der Kontrolle der Besatzungsbehörden stehende Eigentum 

 

 

An den: Herrn Oberbürgermeister  

Die Alliierte Kommandantur Berlin ordnet wie folgt an:  

 

1.) Ohne vorherige schriftlich erteilte Genehmigung der Militärregierung des Sektors, in welchem 

das Eigentum sich befindet, darf kein deutsches Gericht die Zuständigkeit beanspruchen oder 

ausüben in Fällen, welche das auf Grund des (SHAEF) Gesetzes Nr. 52 der amerikanischen, 

britischen und französischen Militärregierung oder (SMAD) Befehls-Nr. 124 des sowjetischen 

Oberbefehlshabers der Kontrolle unterliegende oder unter Kontrolle stehende Eigentum bzw. das 

Kraft Anordnung einer der Besetzungsbehörden eingezogene oder der Konfiszierung unterworfene 

Eigentum treffen. 

 

2.) In Fällen, in denen die Gründe zur Prozessführung vor dem 08. Mai 1945 entstanden sind, wird       

obige Genehmigung in der Regel nicht erteilt. 

 

3.) Irgendwelcher Urteilsspruch, der bereits gefällt wurde oder hiernach in einem solchen Prozess 

gefällt wird, der ohne Bewilligung der Militärregierung des Sektors, in welchem sich das Eigentum 

befinde, eingeleitet wurde, ist nichtig und irgendwelche Maßnahme zur Durchsetzung eines solches 

Urteilsspruches ist ungültig. 

 

4.) Ohne vorherige schriftlich erfolgte Genehmigung der Militärregierung des Sektors, in welchem 

sich das Eigentum befindet, darf keine Eintragung in das Grundbuch stattfinden betreffend 

Eigentum das der Kontrolle oder Konfiszierung unterliegt, wie dies im § 1 dieser Anordnung 

bezeichnet ist. 

 

5.) Bevor ein deutsches Gericht oder das Grundbuchamt in einer beweglichen oder unbeweglichen 

Eigentum angehenden Sache handelt, hat das Gericht bzw. das Grundbuchamt schriftliche 

Erklärungen von allen am Verfahren interessierten Parteien anzufordern, die in allen Einzelheiten  

wahrheitsgetreu sein müssen und von den betreffenden Parteien oder deren Rechtsanwälten 

abzugeben sind, dass das Eigentum der Kontrolle oder der Konfiszierung nicht unterliegt, wie im    

§ 1 angeführt ist. 

 

6.) Ohne vorherige schriftlich erteilte Genehmigung der Militärregierung des Sektors, in welchem 

das Eigentum sich befindet, dürfen keine Schritte seitens irgendwelcher natürlicher oder Juristischer 

Personen unternommen werden, um eine Entscheidung eines deutschen Gerichtes oder 

Grundbuchamtes durchzusetzen oder auszuführen, die der Kontrolle oder der Konfiszierung 

 unterliegendes Eigentum angeht, wie im § 1 angeführt ist. 

 

7.) Nichtbefolgung dieser Anordnung bzw. Versäumnis, ihre Bestimmungen zu beachten, stellt 

Verletzung eines Befehls der Militärregierung der Besetzungsbehörden dar und wird demgemäß 

bestraft. 

 

      Im Auftrag der Alliierten Kommandantur Berlin 

 


